
 

 
 

  

2011 

Regula Dähler, Adrian Sturzenegger, Remo 

Ganther, Pascal Germann 

01.01.2011 

Lernatelier 

Quelle: www.edu.lmu.de 



 

 
 

  2 

Inhalt 

1. Vorgaben/Rahmenbedingungen .................................................................. 3 

1.1 Kantonale Rahmenbedingungen .......................................................................................... 3 

1.1.1 1./2. Klasse Sekundarstufe 1 .................................................................................... 3 

1.1.2 9. Schuljahr ............................................................................................................... 4 

1.1.3 Umsetzung ............................................................................................................... 4 

1.1.4 Kommentar .............................................................................................................. 5 

1.2 Kommunale Vorgaben .......................................................................................................... 6 

1.2.1 Unterrichtszeiten ..................................................................................................... 6 

1.2.2 Dispensationen......................................................................................................... 6 

2. Umsetzung der Schule Gais: Lernatelier ....................................................... 7 

2.1 Leitgedanken ......................................................................................................................... 7 

2.2 Anpassung der Stundentafel ................................................................................................. 8 

2.3 Umgang mit Heterogenität und Differenzierung ................................................................ 10 

2.4 Individuelle Lernziele und Dispensation ............................................................................. 10 

2.5 Entlastung der Lehrpersonen .............................................................................................. 11 

2.6 Weiterbildung der Lehrpersonen ....................................................................................... 11 

 



 

 
 

  3 

1. Vorgaben/Rahmenbedingungen 

1.1 Kantonale Rahmenbedingungen 

1.1.1 1./2. Klasse Sekundarstufe 1 
Schul- und Unterrichtsorganisation 

Bei der Organisation der Schule und der Planung des Unterrichtes ist es der Schule 

freigestellt: 

- Die einzelnen Fächer in einem wöchentlichen regelmässigen Turnus zu erteilen 

- Die einzelnen Fächer abwechslungsweise zu Blöcken zu gruppieren 

- Unterrichtsprojekte durchzuführen 

- Den Unterricht in Form von Lernateliers, Lernstudio oder geleitetem Lernen zu 

erteilen. 

Klassen auf der Sekundarstufe 1 können auch beide Stufen (1./2. Klasse) umfassen. 

Pflichtstunden für die Lernenden  

Die Unterrichtszeit für die Lernenden der 7. und 8. Klasse beträgt für beide Jahre zusammen 

51 Stunden pro Woche (Total 2‘040 Jahresstunden). Die Aufteilung auf die beiden 

Schuljahre ist den einzelnen Schulen überlassen. 

Pensen für Differenzierung 

Je nach Organisationsmodell der Sekundarschule und der damit verbundenen 

Stammklassen/Niveau-Organisation legt die Schulleitung die für die Differenzierung zur 

Verfügung stehenden Lehrpensen fest. Die einzelnen Niveaugruppen umfassen in der Regel 

mindestens acht Lernende.  

Der Unterricht in Werken textil/nicht textil und Hauswirtschaft soll dann in Halbklassen 

erteilt werden, wenn die Klasse mindestens 16 Lernende umfasst.  

Die Pensen für die Umsetzung der Förderangebote (u.a. Schulische Heilpädagogik; Deutsch 

für Fremdsprachige) sind in den angegebenen Richtwerten nicht enthalten und richten sich 

nach den Richtlinien zum Pensenpool und der Verordnung zu den Förderangeboten in den 

Gemeinden vom 25. März 2003. 

Wahlfach Latein 

Besuchen weniger als acht lernende das Wahlfach Latein, kann der Unterricht durch 

schuljahrübergreifende Unterrichtsformen oder durch regionale Lösungen mit anderen 

Sekundarschulen sichergestellt werden. Lernende, die das Wahlfach Latein besuchen, 

können in anderen Fächern angemessen entlastet werden.  

Informatik 

Für das Fach Informatik gilt der neue Lehrplanteil Schulinformatik. Das Tastaturschreiben 

wird als Lerninhalt und Lernziel auf die Primarschulstufe verschoben.  
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Blockzeiten 

Die Regelungen zur Blockzeit (Art. 35a Schulverordnung) gelten auch für die Sekundarstufe 

1. Ergeben sich im Stundenplan für die lernenden Zwischenstunden, muss eine Betreuung 

sichergestellt werden. In Ausnahmefällen kann der Unterricht vor Beginn des 

Blockzeitenunterrichts einsetzen (z.B. Latein) oder die Mittagszeit umfassen (z.B. 

Hauswirtschaft). 

Fremdsprachen 

Englisch und Französisch sind in der 7. Und 8. Klasse obligatorisch. Die Schulleitung kann auf 

Gesuch in begründeten Fällen nach Absprache mit den Eltern, der Lehrperson und der resp. 

Dem Lernenden eine Dispensation anordnen. Die Schule sorgt in diesem Fall dafür, dass die 

dadurch gewonnen Zeit für gezielte Fördermassnahmen der oder des betroffenen 

Lernenden verwendet wird.  

1.1.2 9. Schuljahr 
Pflichtstunden für die Lernenden 

Im 9. Schuljahr beträgt die Pflichtunterrichtszeit der lernenden 25.5 Stundenpro Woche 

bzw. 1‘020 jahresstunden. Die maximale Unterrichtzeit soll 27 Stunden pro Woche nicht 

übersteigen.  

Schul- und Unterrichtsorganisation 

Das 9. Schuljahr soll gezielt auf die Berufs- und Schullaufbahn vorbereiten.  

Wahlpflichtbereich 

Der Wahlbereich kann durch die Schule aus allen Unterrichtbereichen zusammengestellt 

werden. Wahlangebote und Inhalte richten sich grundsätzlich nach dem individuellen 

lernbedarf der Jugendlichen und sind sowohl interessenspezifisch wie auch auf den Erwerb 

der erforderlichen Grundkompetenzen ausgerichtet, die für den Übertritt in eine 

Berufslehre oder in eine weiterführende Schule entscheidend sind.  

1.1.3 Umsetzung 
Das Departement Bildung kann ergänzende Weisungen zur Umsetzung der veränderten 

Stundentafel auf der Sekundarstufe 1 erlassen.  
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1.1.4 Kommentar 
� Die Zahl der Pflichtlektionen auf der Sekundarstufe 1 wird gegenüber heute nicht 

verändert. Die Netto-Jahresunterrichtszeit wird durch die Verkürzung der 

Lektionendauer jedoch um rund 100 Stunden pro Jahr geringer (neu 1‘020 statt 

1‘100). In Anbetracht der heute hohen zeitlichen Belastung der Lernenden auf der 

Sekundarstufe 1 ist diese leichte Reduktion auf 34 Lektionen (25.5 Stunden pro 

Woche) vertretbar. Der Kanton Thurgau legt in der neuen Stundentafel Sekundastufe 

1 die wöchentliche Unterrichtszeit der Lernenden auf 33 Lektionen à 45 Minuten (= 

24.75 Wochenstunden) fest. Im Kanton Appenzell Innerrhoden beträgt die 

Unterrichtszeit auf der Sekundarstufe 1 zwischen 23.6 und max. 27 Stunden pro 

Woche. 

� In der 7./8. Klasse ist die Stundentafel so verändert worden, dass die Durchlässigkeit 

bei zwei oder drei Lernniveaus in Mathematik und in den Sprachen gewährleistet  

werden kann. Französisch und Englisch sind für die Lernenden in der 7./8. Klasse 

obligatorisch. Bei Bedarf muss als Wahlfach in der 7./8. Klasse Latein angeboten 

werden. Informatik erscheint neu im Pflichtbereich.  

Auf der 7./8. Klasse wird auf das Angebot von Wahlfächern (mit Ausnahme Latein) 

verzichtet. Es liegt in der Kompetenz der einzelnen Schule, besondere Kurse, z.B. für 

die gezielte Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung an weiterführende Schulen 

ergänzend durchzuführen. 

� Die neue Stundentafel soll den einzelnen Schulen die Möglichkeit geben, erweiterte 

Organisationsformen des Lehrens und Lernens umzusetzen. Der Unterricht kann in 

kursorischen Einzellektionen oder in zusammenhängenden Lerngefässen, Formen von 

Lernatelier, betreutem Lernen etc. erteilt werden. 

� Auf der Sekundarstufe 1 können die Differenzierungspensen nicht fix vorgegeben 

werden, weil die für den Unterricht notwendigen Pensen stark von der Art des 

gewählten Organisationsmodells (vgl. Schulverordnung) und von der konkreten 

Stammklasse-Niveauorganisation abhängen. 

� Das Wahlfach Latein muss an den Sekundarschulen als Wahlfach angeboten werden. 

Bei einer sehr kleinen Anzahl Lernenden pro Jahr kann der Unterricht durch 

jahrgangsübergreifende Gruppen oder in Zusammenarbeit mit anderen 

Sekundarschulen sichergestellt werden. Die Frage des Angebots und der Organisation 

des Latein-Unterrichts wird mittelfristig überprüft. Im Kanton TG z.B. wird auf das 

Angebot Latein auf der Sekundarstufe 1 verzichtet. 

� Die Stundentafel im 9. Schuljahr wird im Rahmen der Berufs- und Schullaufbahnphase 

neu konzipiert. Die für alle Lernenden obligatorischen Unterrichtsbereiche machen 

rund drei Viertel der Unterrichtszeit aus. In  der übrigen Zeit arbeiten die Lernenden 

nach individuellen Zielsetzungen, die sich u.a. aus dem Profil des Tests Stellwerk 

ergeben und auf die kommende Schul- und Berufslaufbahnplanung ausgerichtet sind. 

Eine vom Departement Bildung eingesetzte Arbeitsgruppe konkretisiert zur Zeit die 

Organisation und die Gestaltung des 9. Schuljahres. Projekte in diesem Sinne laufen 

bereits in verschiedenen Kantonen, so u.a. in den Kantonen Zürich, Bern und Luzern. 
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1.2 Kommunale Vorgaben 

1.2.1 Unterrichtszeiten 
Blockzeit:   8.15 – 11.40 

7.30 45‘ Block 

8.15 90‘ Block 

25‘ Pause  

10.10 90‘ Block 

Mittag 11.40 – 13.15 

13.15 45‘ Block 

14.00 90‘ Block 

15‘ Pause  

15.45 90‘ Block 

Schulschluss 17.15 

 

1.2.2 Dispensationen 
Fremdsprachen-Dispensationen sind möglich � Lernraum und Lernatelier als Alternative 

denkbar. 
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2. Umsetzung der Schule Gais: Lernatelier 

2.1 Leitgedanken 
Aufbau: 

Die Lernateliers bieten den SchülerInnen die Möglichkeit ihre Lernumgebung frei zu wählen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernidee: 

• Differenzierungsmöglichkeit in „Hauptfächern“ 

• Ergänzung zum Fachunterricht 

• Zunehmende Selbstverantwortung  

• Freie Wahl des Lernateliers 

• Begabungen fördern 

• Wissenslücken schliessen 

• Jahrgangsklassenübergreifend 

 

Umsetzung: 

• Lernatelierlektionen: Ziel ist „open end“ 

• Auftragserteilung im Fachunterricht  

• Auftragsauswertung im Fachunterricht 

• Fachkompetente Besetzung der Lernateliers 

 

Aufträge aus dem Fachunterricht müssen termingerecht und selbstverantwortlich erledigt 

werden. 

  

Atelier 2 

Mathematik-Kompetenz 

Atelier 1 

Sprachen-Kompetenz 

Atelier 3 

Mensch & Umwelt-Kompetenz 
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2.2 Anpassung der Stundentafel 
1.Sekundarklasse: 

Fach 1.Sek  Lernatelier 

Naturkunde 2  +1 

Geographie 1   

Geschichte 1  

Lebenskunde 1   

Hauswirtschaft 2   

Deutsch 3  +1 

Französisch 3   

Englisch 3   

Latein (Freifach) (3)   

Mathematik 5  +1 

Informatik 1   

Werken 3   

Zeichnen 2   

Musik 2   

Sport 3   

Total 32 (35)  +3 

 35 (38) Lektionen 
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2. + 3. Sekundarklasse: 

Fach 2.Sek Lernatelier 3.Sek Lernatelier 

Naturkunde 2 +1 2  

Geographie 1 
+1 

1 
+1 

Geschichte 1 1 

Lebenskunde 1  1  

Hauswirtschaft 2    

Deutsch 4 +1 4 +1 

Französisch 4  3  

Englisch 2 +1 2 +1 

Latein (Freifach) * (4)    

Mathematik 5 +1 4 +1 

Geom. Zeichnen * (2)    

Informatik  * (2)    

Werken -    

Zeichnen 2    

Musik 1    

Sport 3  3  

Berufswahlprojekt - - - +3 

Total 28 +5 21 +7 

WPF (*) 2-6  8– 11  

Total 35 (39) 35 - 38 

 

1. Sek 2. Sek 3. Sek 

• Latein 

• Wnt oder Wt 

• Informatik 

• GZ 

• Latein 

• Vertiefungsfächer (Frz, 

Dt, Mth, Engl) 

• Italienisch 

• GZ 

• Informatik 

• Werken 

• Sport 

• Handarbeit 

• Hauswirtschaft 

• Bildnerisches Gestalten 

• Angebote aus dem 

musischen Nachmittag 

• Vertiefungsfächer (Frz, Dt, 

Mth, Engl) 
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2.3 Umgang mit Heterogenität und Differenzierung 
• Durch das Lernatelier kann jede/r SchülerIn in ihrer eigenem Tempo und 

Schwierigkeitsgrad arbeiten.  

• Projektartiges Arbeiten wird ermöglicht. Im Fachunterricht werden die z.T. 

individuellen Aufträge erteilt und die Ergebnisse ausgewertet. Im Lernatelier findet 

die Arbeit statt, bei der die SchülerInnen von den Fachlehrpersonen betreut und 

unterstützt werden. 

• Das Lernatelier fördert den Wissensaustausch unter den SchülerInnen und 

ermöglicht das Lernen in verschiedenen Sozialformen (Gruppen-, Partner- und 

Einzelarbeit, Coaching). 

• Das Lernatelier bietet die Möglichkeit, dass leistungsschwächere von 

leistungsstärkeren SchülerInnen auch niveauübergreifend profitieren können. 

2.4 Individuelle Lernziele und Dispensation 
Bei schwerwiegenden Lernproblemen oder Lernbehinderungen wird eine der folgenden drei 

Massnahmen in Erwägung gezogen. 

Individuelle Lernziele: 

• Die individuellen Lernziele werden durch die Fachlehrperson, die Klassenlehrperson 

sowie Schulische Heilpädagogin/Heilpädagoge (bei uns: Lernraum) definiert und 

ausgesprochen. 

• Ziel: Individualisierung in einzelnen Lernbereichen eines Fachs, ohne die 

Schülerin/den Schüler aus dem gewohnten Lernumfeld zu entfernen (keine 

Separation). 

Die Benotung findet statt. 

Dispensationen: 

• Wenn die Lehrperson (in Rücksprache mit dem Elternhaus und SchülerIn) es im Sinne 

der Lernentwicklung des Lernenden als sinnvoll erachtet, kann ein Antrag auf 

Dispensation für ein Fach erfolgen. 

• Ziel: Durch die Dispensation können die Schwerpunkte auf andere Fächer gelegt 

werden. 
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2.5 Entlastung der Lehrpersonen 
Es besteht ein Mehraufwand für Lehrpersonen, welche Aufträge für das Lernatelier erteilen 

und die Ergebnisse vornehmen.  

Dies soll durch folgenden Schlüssel für die Gemeinschaftarbeit ausgeglichen werden: 

Lernatelier: pro Lektion pro Woche: 30 Minuten Abzug 

Fachunterricht: pro Lektion pro Woche fürs Lernatelier: 30 Minuten Zuschlag 

Fachunterricht Naturlehre: pro Lektion pro Woche fürs Lernatelier: 60 Minuten 

Zuschlag 

Bsp: Lehrperson A: 

Lernatelier:  6 Lektionen Betreuung   

� –180 Minuten pro Woche  � –120 Stunden pro Jahr 

Fachunterricht:  3 Lektionen Auftragserteilung, davon 1 Naturlehre 

� +120 Minuten pro Woche � +80 Stunden pro Jahr 

� Die Lehrperson hat eine zusätzliche Gemeinschaftsarbeitsverpflichtung von 40 

Stunden pro Jahr. 

2.6 Weiterbildung der Lehrpersonen 
Kompetenzen der Lehrpersonen: 

• VermittlerIn von Lehr-, Arbeitsmethoden (� Lernbegleiter) 

• Balance zwischen Steuern und „Freilassen“ finden 

• Hilfe und Beratung beim Finden eines geeigneten Themas 

• Formulieren von Leitfragen und realistischen Projektzielen 

• Bestimmen der richtigen Arbeitsform 

• Erstellen und Einhalten eines Arbeitsplans (Besprechung in zeitlichen Einheiten) 

• Suchen von Informationen und Beschaffen von Materialien, sowie beim Herstellen 

von Kontakten helfen 

• Reflektieren des Arbeitsprozesses 

• Hilfestellung bei einer Präsentationsvorbereitung 


